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Zitat von wossen

Vorherige Anzeigepflicht beim Arbeitgeber besteht übrigens auch für dich als
tarifbeschäftigter Vertretungslehrer....

Nach der Anzeige kann Dir die Tätigkeit untersagt werden - wenn Du danach dagegen
verstoßen solltest bzw die Anzeige unterlassen solltest, können die Konsequenzen
natürlich wesentlich tiefgreifender sein als bei einem Beamten (Kündigung - das
Beamtenrecht schützt dich bei Verstößen unvergleichlich besser als das Arbeitsrecht
des Tarifbeschäftigten)

Wossen: Langsam wirds echt unangenehm mit Deinen ständigen Halb (eher Un-!)wahrheiten
über Beamten- und Angestelltendasein.

(Zum wiederholten Male) zu Deiner Info: Ja, auch der tarifbeschäftigte Lehrer hat
Anzeigepflicht. Ab da wird es aber für den Angestellten komfortabel - erst wenn die
Haupttätigkeit NACHWEISLICH unter der Nebenbeschäftigung leidet, kann der AG überhaupt
einschreiten [1]. Vorher GEHT IHN DAS AUSSERBERUFLICHE VERHALTEN SEINES MITARBEITERS
EINEN SCHEISSDRECK AN. Ein angestellter Lehrer könnte sich sogar prostituieren, ohne dass
der AG in irgendeiner Weise einschreiten könnte. Sämtliche Regelungen über außerdienstliches
Verhalten gelten de jure nicht für Angestellte! Gegenüber der angestellten Lehrkraft ist der
Staat genauso gut (eher noch schlechter) gestellt wie jede Feld-Wald-und-Wiesen-Firma.

Ein Kündigungsgrund ist eine nicht angezeigte Nebentätigkeit schon mal gar nicht. Ich
wiederhole gern, was Dir hier schon etliche Kollegen gesagt haben: Einen unbefristet
angestellten Lehrer zu kündigen ist fast genau so schwer wie einen Beamten loszuwerden.
Gegenbeispiele darfst Du natürlich gern anführen - bitte mit Verweis auf geltende
Bestimmungen, Aktenzeichen der entsprechenden rechtskräftigen Urteile oder Fundstellen in
einschlägigen juristischen Kommentaren.

Herzliche Grüße
Fossi

[1] nachweislich heißt hier z. B.: Der Lehrer hält seine Unterrichtszeiten nicht ein, weil er erst
noch seine Taxi-Fahrgäste heimbringen muss oder ähnliches.
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